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Es war zu erwarten,
dass Corona auch vor Tischten-
nis nicht Halt macht. Seit dem
13.Märzgilt,dassesbishinunter
in die 3. Kreisklasse keine Sai-
sonspiele mehr geben wird.
Auch eine Verschiebung der bis
Mitte April vorgesehenen Spiele
wird es nicht geben. Aussagen,
wie die aktuellen Tabellenstän-
de gewertet werden könnten,
gibt es zur Zeit seitens des Ver-
bandes nicht. Insofern herrscht
vor allem bei Auf- und Abstiegs-
kandidaten große Unsicherheit.
SolltebeispielsweiseeineMann-
schaft, die aktuell auf keinem
Platz liegen, der einen Klassen-
erhalt garantiert, zum Abstieg
bestimmt werden, läge eine ge-
wisse Ungerechtigkeit in der
Luft, wenn diese gegen alle Top-
gegner schon gespielt hätte, der
unmittelbare Konkurrent aber
ebennochnicht.Hiereinvorläu-
figer Überblick bezüglich der
Rhein-Berg-Klubs inklusive der
zuletzt ausgetragenen Spiele:

Einigermaßen entspannt
kann das ranghöchste Team des
Kreises, der TV Refrath, der ak-
tuellen Situation begegnen. Seit
Wochen haben die Mannen um
Kapitän Jakob Eberhardt spiel-
frei. Der Wiedereinstieg in die
SaisonwurdedurchdasSpielver-
bot untersagt. Aktuell steht der
TVR auf einer gesicherten Mit-
telfeldposition, auf der es nach
oben und unten keine Optionen
mehr gibt. Wie derVerband auch
entscheiden mag, man wird in
der kommenden Saison wieder
in der Oberliga antreten.

In einer ähnlichen Situation
wie der TVR befinden sich die
Verbandsligisten Heiligenhau-
serSVundderTTCBärbroichder
aktuell beim TTF Kreuzau mit
9:5gewinnenkonnte.DenErfolg
feierten Altmann, Kapitanov,
Meyer, Boczkowski, Wollmert,
Kasper und Wilhelm (Doppel).

In den Doppeln konnte ledig-

lich das Dreierdoppel mit Mar-
kus Boczkowski/Jochen Woll-
mert nach starkem Spiel punk-
ten.IndenEinzelnlagesamobe-
ren Paarkreuz mit Altmann und
Kapitanov(jeweilszweiPunkte),
dass letztlicheinverdienterSieg
für TTC Bärbroich zu Buche
stand.DesWeiterenkonnteauch
Wollmert doppelt punkten,
Meyer und Boczkowski siegten
jeweils einmal im Einzel. Mann-
schaftsführerWilhelm:„Mitdie-
sem Sieg haben wir uns nach un-
ten hin endgültig abgesichert.
Wir werden sicher auch in der
kommenden Saison in der Ver-
bandsliga spielen.“

Eigentlich war die TTVg Phö-
nix Biesfeld vor dem Ligaab-
bruch so gut wie abgestiegen,
nachdem sie nicht mal mehr den
Tabellenletzten am letzten aus-
geführten Spieltag hatte besie-
genkönnen, sondernsichmitei-
nem Remis abfinden musste. Ir-
gendwie hatte ds Team sich
selbst schon etwas aufgegeben,
wie Sprecher Christoph Reuter
eingestehen musste. Ob der Sai-
sonabbruch eine neue Chance

birgt, ist augenblicklich nicht
bekannt.

Die Reserve des TVR konnte
am Doppelspieltag ihre Situati-
on deutlich verbessern und die
Tabellenspitze punktgleich mit
dem Zweiten zurückerobern.
Das Team fuhr binnen 24 Stun-
denzweiSiegeein. Insofern rollt
der Landesliga-Express wieder.
Angeführt von einem überzeu-
genden Spitzenspieler Fabian
Wahl wurde auch der kurzfristi-
ge Ausfall von Jan Kustos durch
Frank Boden und Youngster Ja-
mal Oudriss aufgefangen. „Be-
sonders der Einsatz von Frank
hatunsgegenLangenfeldenorm
geholfen“, so Kapitän Wahl. Ge-
gen Langenfeld, immerhin nur
einen Punkt hinter dem TVR
platziert, siegten Wahl/Lang-
kammerer im Doppel sowie in
den Einzeln Wahl (2), Boden (1),
Loer (1), Langkammerer (2),
Schedletzky (1) und Peters (1).
Im zweiten Spiel siegten
Wahl/Langkammerer, Bo-
den/Schedletky in den Doppeln
sowie Wahl (2), Boden (1), Loer
(1), Langkammerer (1), Sched-
letzky (1) und Oudriss (1) in den
Einzeln. Als Aufsteiger aus der

Bezirksliga ist das Team nun ge-
spannt, was der Verband ent-
scheidet. Ein neuerlicher Auf-
stieg wäre auch im Hinblick auf
die Ersatzstellung für die 1.
Mannschaft wünschenswert.

Die Damen-Mannschaft des
TTC Bärbroich liegt punktgleich
mit Bonn auf Platz eins. Die
Mannschaften aus Fortuna
Bonn, Voerde und Bärbroich lie-
fern sich ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nenumdenAufstieg indieOber-
liga. Gegen den Tabellendritten
aus Voerde gelang ein souverä-
ner Start, indem beide Punkte in
den Eingangsdoppeln geholt
wurden. Hierbei setzten sich
Franziska und Anika Urbahn
nach einem denkbar knappen
19:21 im 1. Satz und 0:2 Satz-
rückstand noch im 5. Satz durch.
Diese beiden Doppelsiege wur-
den am Ende des Spiels siegent-
scheidend. Spielerin Bettina
Wagner: „Wie wir erwartet ha-
ben, wurde es ein knappes und
umkämpftes Spiel.“ Obwohl ge-
sundheitlich angeschlagen,
kämpfte sich Bettina Wagner
durch und gewann das Doppel

mit Birgit Matthies sowie zwei
Einzel. Ärgerlich war die Nieder-
lage von Franziska Urbahn ge-
gen die gegnerische Nummer
drei. Birgit Matthies verlor nach
zwei Einzelsiegen deutlich ge-
gen die gegnerische Nummer 1.
Im weiteren Spielverlauf ging
das Spiel von Anika Urbahn ver-
loren, so dass die Gegnerinnen
zum 6:7 aufschließen konnten.
Erleichtert war das Team, als
Bettina Wagner im letzten Ein-
zel den Siegpunkt holen konnte.

Mit weiteren Punktgewinnen
festigte die 2. Mannschaft des
TTC Bärbroich einen Mittelfeld-
platz. Gegen das Team aus Jülich
punkteten lediglich Beate Koch
(2 Siege) und Martina Meyer (1
Sieg). Das Spiel wurde 4:8 verlo-
ren. Gegen den Gegner aus Bonn
verteidigten aufgrund zweier er-
folgreicher Doppel und eines
starkenunterenPaarkreuzesLea
Daubenbüchel,BeateKoch,Mar-
tina Meyer und Ezo Koca ihren
Zwei Punkte-Vorsprung bis zur
letzten Einzelrunde, siegten am
Ende 8:5. Der Platz in der Ver-
bandsliga scheint gesichert.

Auch Aufstiege sind ungewiss
Die letzten Spiele – Tischtennis-Mannschaften nach demAbbruch der Saison

Änderung der Allgemeinverfügung der Stadt Bergisch Gladbach
vom 18.03.2020

zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen ab dem 16.03.2020,
17.03.2020 und 18.03.2020 zur Bekämpfung von übertragbaren

Krankheiten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz)

Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beimMenschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) wird
zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen unter
teilweiser Abänderung der Allgemeinverfügung der Stadt Bergisch Gladbach
vom 18.03.2020 zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen zur Bekämp-
fung von übertragbaren Krankheiten nach dem IfSG folgendes angeordnet:

Art. 1
Ziffer 7 der Allgemeinverfügung der Stadt Bergisch Gladbach vom 18.03.2020
zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen ab dem 16.03.2020, 17.03.2020
und 18.03.2020 zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach dem IfSG
wird wie folgt neu gefasst:

7. Nicht geschlossen wird der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärk-
te, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser,
Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen,
Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte
und der Großhandel. Alle anderen Verkaufsstellen des Einzelhandels sind ab
dem 18.03.2020 zu schließen. Die Schließung gilt auch für Frisöre, Kosmetik-,
Nagel- und Tatoostudios, Wellnessmassagen sowie ähnliche Einrichtungen.
Im Übrigen können Dienstleister und Handwerker ihrer Tätigkeit weiterhin
nachgehen.

Art. 2
Die vorstehende Neufassung von Ziffer 7 der Allgemeinverfügung der Stadt
Bergisch Gladbach vom 18.03.2020 zu weiteren kontaktreduzierendenMaßnah-
men, die im übrigen unverändert bleibt, gilt für den Zeitraum ab dem Tag nach
ihrer Bekanntmachung und zunächst bis zum Ablauf des 19.04.2020. Die neuge-
fasste Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindungmit § 16 Abs. 8 IfSG sofort
vollziehbar. Sie gilt gemäß § 41 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für

das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) mit dem auf die öffentliche Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

Begründung:
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Aus-
scheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheits-
verdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die not-
wendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist, § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG.
Unter diesen Voraussetzungen kann die zuständige Behörde gemäß § 28 Absatz
1 Satz 2 IfSG die notwendigen Maßnahmen veranlassen. Bei dem neuartigen
Coronavirus SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne
des § 2 Nr. 1 IfSG, der vom Anwendungsbereich der genannten Vorschriften
erfasst wird. Die Zuständigkeit der Stadt Bergisch Gladbach als örtliche Ord-
nungsbehörde ergibt sich aus § 3 der Verordnung zur Regelungen von Zustän-
digkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG).

Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet.
Auch in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwi-
schen zahlreiche Infektionen, vor denen auch das Stadtgebiet von Bergisch
Gladbach nicht verschont geblieben ist. Vor dem Hintergrund deutlich stei-
gender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der weiterhin dyna-
mischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, weite-
re – über die in den bislang ergangenen Allgemeinverfügungen enthaltenen
hinausgehende – kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Aus-
breitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen.

Die vorbezeichneten neuen Maßnahmen in Form einer angeordneten Schlie-
ßung auch für Frisöre, Kosmetik-, Nagel- und Tatoostudios, Wellnessmassagen
sowie ähnliche Einrichtungen sind geeignet, zu einer weiteren Verzögerung der
Infektionsdynamik beizutragen und auch als erforderlich anzusehen. Durch
den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z. B. durch
Husten, Niesen, Körperkontakte oder teils mild erkrankte oder auch asympto-
matisch infizierte Personen kann es leicht zu Übertragungen von Mensch-zu-
Mensch kommen. Jeder nicht notwendige soziale Kontakt beinhaltet ein hohes
Gefährdungspotential, so dass nur im Zuge weitgehender Anordnungen und
Beschränkungen die dringend erforderliche Verzögerung des Eintritts von wei-
teren Infektionen erreicht werden kann. Ein überaus markantes Gefährdungs-
potential im Hinblick auf die Gefahr einer Übertragung von Infektionen besteht
insbesondere auch bei Dienstleistungen, die notwendiger Weise mit längerem
und unmittelbaren Körperkontakten verbunden sind. Dies ist bei Frisören, Kos-
metik-, Nagel- und Tatoostudios, Wellnessmassagen sowie ähnlichen Einrich-
tungen der Fall, ohne dass dieser Gefahr durch ein gleich geeignetes milderes
Mittel begegnet werden könnte. Vorrangiges Ziel ist es, das Gesundheitswesen
nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung von
Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit wird auch

Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln. Zwar werden ver-
schiedene Grundrechte eingeschränkt. Die Maßnahmen sind jedoch in Anbe-
tracht der vorrangigen Interessen der Gesundheitssicherung der Bevölkerung
und dem überragenden Schutz von Leben und Gesundheit im Rahmen einer
Ermessensabwägung gerechtfertigt, insbesondere auch mit Blick darauf, dass
sich die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Stadtgebiet von Bergisch
Gladbach sowie den unmittelbar angrenzenden Städten und Gemeinden in den
letzten Tagen drastisch vervielfacht hat und ein Ende dieser überaus dynami-
schen Entwicklung ohne adäquate Gegenmaßnahmen nicht zu erwarten ist.

Der zeitliche Geltungsbereich dieser geänderten Allgemeinverfügung beginnt
mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag und ist aus Gründen der Ver-
hältnismäßigkeit zunächst zeitlich befristet bis zum 19.04.2020.

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8
IfSG sofort vollziehbar. Dies bedeutet, dass die Regelungen dieser Verfügung
auch dann zu befolgen sind, wenn und soweit Klage eingelegt werden sollte.
Einer Klage kommt keine aufschiebende Wirkung zu.

Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die getroffenen Anordnun-
gen wird ausdrücklich hingewiesen (§ 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln,
Appellhofplatz, 50667 Köln, schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundsbe-
amtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage
kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elekt-
ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem siche-
ren Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 VwGO eingereicht sein. Die für die
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das beson-
dere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verord-
nung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803).

Hinweis:
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.

Lutz Urbach

Der Bürgermeister




